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AUSZUG ous dem Beschlussregister des Stodtrotes

Offentliche Sitzung vom 28. Juni 2016

TAGESORDNUNG: Stödtische Stro ßenverkehrsord nu n g:
h) Regulorisierung einer Ergtinzungsverordnung
betreffend die Einrichtung einer Verkehrsinsel in der
Weimser Stroße vor der Kreuzung mit der Aochener
Stroße

DER STADTRAT,

Noch Kenntnisnohme des Beschlusses des Stodtrotes vom 16. Dezember 2015,
womit dos Lostenheft betreffend die Einrichtung von Ouerungshilfen ouf dem
Stodtgebiet genehmigt wurde;

ln Anbetrochü doss eine Verbesserung der Verkehrssicherheit eaielt werden
möchte;

ln Anbetrocht.doss die bestehende Verkehrsinsel im Kreuzungsbereich Weimser
StroBe - Aochener Stroße, ouf Höhe des Anwesens Weimser Stroße 2,

regulorisiert werden muss;

ln Anbetrochl doss Frou Docteur des Öffentlichen Dienstes der Wollonie ihr
Einverstöndnis zur Ausführung der Morkierungsqrbeiten gegeben hot

Noch Kenntnisnohme des Einverstöndnis des Herrn Polizeikommissors;

Auf Grund des Kodex der lokolen Demokrotie und der Dezentrolisierung;

Auf Grund des Gesetzes über den Stroßenverkehrl

Auf Grund des Königlichen Erlosses betreffend die ollgemeine Verordnung über
den Stroßenverkehr sowie die Nu?ung der Verkehrswege;

Auf Grund des Ministeriellen Erlosses, womit die Mindestobmessungen und die
besonderen Aufstellungsbedingungen der Verkehrszeichen festgelegt werden;

Auf Grund des Ministeriellen Rundschreibens betreffend die Ergönzungs-
verordnungen und dos Aufstellen der Verkehrszeichen;

Auf Vorschlog des Gemeindekollegiums sowie noch Berotung in der
Boukommission;

beschließt
einstimmig,

die Regulorisierung der bestehenden Verkehrsinsel im Kreuzungsbereich
Weimser Stroße - Aochener Stroße, ouf Höhe des Anwesens Weimser Stroße 2,
zu genehmigen und die stödtische Strqßenverkehrsordnung entsprechend
onzupossen:



Artikel 1:

lm Kreuzungsbereich weimser stroße - Aochener stroße, ouf Höhe des
Anwesens Weimser Stroße Nr. 2, wird eine schroffierte Verkehrsinsel morkiert

Artikel 2:
Diese Moßnqhme wird konkretisiert durch eine vorschriftsmößige
Stroßenmorkierung gemöß Artikel 77.4. des K.E. vom 01.12.1975 betreffend die
Allgemeine verordnung über den strqßenverkehr sowie die Nutung der
Verkehrswege.

Artikel 3:
Gegenwörtiger Beschluss wird entsprechend den Bestimmungen des Kodex
der lokolen Demokrotie und der Dezentrolisierung veröffentlicht

Artikel4:
Gegenwörtiger Beschluss wird dem Regionolen Minister für Tronsportwesen
zur Genehmigung unterbreitet

Für den Stodtrot

Die Generoldirektorin iV.,
gez. M. Schulz-Drömmer

M. Schulz-Drömmer
Generoldirektorin i.V.

Für gleich loutenden Auszug:
EUPEN, den 13. Juli 2016

Der Vorsi?ende,
gez. K.-H. Klinkenberg

ermeister


